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tisch so lange, bis die Goldene Bulle - wie eingangs erwähnt - diesen Zu­
stand institutionalisiert. Die Grundfrage einer Geschichte des Kurfürsten­
tums, nämlich wann und warum sich jenes Vorstimmrecht in das Allein­
stimmrecht der Kurfürsten wandelte, entzieht sich bis heute einer eindeu­
tigen Beantwortung und ist ein Pfahl im Fleisch der verfassungsgeschicht­
lichen Forschung geblieben.

Was von ihr bislang an diesbezüglichen Einsichten vermittelt wurde 
und den eben knapp skizzierten Erkenntnisstand ermöglichte, ist durch 
die Dissertation von Bernward Castorph19 größtenteils total verworfen 
worden. Castorph sieht in der Kurie den eigentlichen Motor der Entwick­
lung und befrachtet die 1202 von Innocenz III. erlassene Bulle „Venerabi­
lem“20 (bzw. die um 1210 in die kirchlichen Rechtsbestimmungen aufge­
nommene gleichnamige Dekretale) mit einer fundamentalen Prägekraft 
auf die Königswahlen des 13. Jahrhunderts. Nach deren Grundsätzen 
suchten die deutschen Fürsten künftig die erforderlichen Königswahlen 
auszurichten. Auf ihre Richtlinien stimmten nach der Doppelwahl von 
1257 die streitenden Parteien ihre Argumente ab, mit denen sie der Kurie 
die Anerkennung und Kaiserkrönung ihres Favoriten schmackhaft ma­
chen wollten. Dabei erwies es sich - nach Castorph - sowohl für die Pro­
kuratoren Richards von Cornwall, wie Alfons’ von Kastilien als notwen­
dig, ein abgeschlossenes Sieben-Wahler-Gremium bei der Wahl zu unter­
stellen und dafür Beweise zu erbringen. „Alle Nachrichten über die Wah­
len von 1257 selbst, abgesehen von den Dokumenten zu den Vorverhand­
lungen, stammen aus der Zeit des Rechtsstreites: Dies gilt besonders auch 
für die Schriftstücke, die sich als Wahlprotokolle bzw. als unmittelbare
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19) Bernward Castorph, Die Ausbildung des römischen Königswahlrechtes. Stu­
dien zur Wirkungsgeschichte des Dekretale „Venerabilem“ (1978); eine davon kaum 
abweichende Fassung ist unter dem Titel „Die Entwicklung des römischen Königs­
wahlrechtes und die Entstehung des Kurkollegs im 13. Jahrhundert“ als Dissertations­
druck bereits 1976 erschienen.

20) Text bei Friedrich Kempf, Regestum Innocentii III papae super negotio Ro­
mani imperii (1947) nr. 62, S. 166-175.


